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Einleitung

A. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

Verfolgungen stehen auf der Tagesordnung der polizeilichen Arbeit. Sie stellen 
hoch dynamische Einsatzlagen dar, die einer erfolgreichen Beendigung der 
Zielmaßnahme – der Ingewahrsamnahme, vorläufigen Festnahme, Sicherstel
lung u. Ä. – dienen, der sich „ein polizeiliches Gegenüber“ entzogen hat.1 Die 
Verfolgungsbefugnis hängt mit strafprozessualen und polizeigesetzlichen Ein
griffsrechten der Polizei zusammen und soll deren Durchsetzung im Falle der 
Flucht des Betroffenen ermöglichen. Die deutschen und die polnischen Beam
ten, die in ihrem Land eine Person verfolgen, dürfen die Verfolgung jedoch 
nicht selbstverständlich über die Grenze fortsetzen. Denn diese fixiert räumlich 
die staatliche Souveränität, mit der Folge, dass an ihr die polizeiliche Zugriffs
macht grundsätzlich endet.2 Der unbewachte Personenverkehr, den es seit der 
Abschaffung der stationären Grenzkontrolle gibt, erleichtert es indes Kriminel
len, sich dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Dieser in der 
Ära des Schengener Freiraums misslichen Lage soll Art.  41 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens vom 10. Juni 1990, der die Fortsetzung einer 
inländischen Nacheile auf dem Gebiet eines anderen Staates ohne dessen vor
herige Zustimmung zulässt, entgegenwirken. Für Verfolgungen über die 
deutsch-polnische Grenze bietet Art.  41 SDÜ die primäre Rechtsgrundlage. Sei
ne Bestimmungen ergänzt das 2015 in Kraft getretene bilaterale Abkommen 
vom 15. Mai 2014 über die Zusammenarbeit der Polizei-, Grenz- und Zollbehör
den3 [im Folgenden: Polizeiabkommen (2014)].

1 Vgl. Borsdorff, in: Möllers (Hrsg.), S.  1300 und Lensch, in: Möllers (Hrsg.), S.  2094.
2 Rupprecht/Hellenthal, in: Rupprecht/Hellenthal, S.  23 (131). Das im Völkergewohn

heitsrecht verankerte Prinzip der Ausschließlichkeit der territorialen Hoheitsmacht besagt, 
dass jeder Staat die ausschließliche Kompetenz zum Setzen von Hoheitsakten innerhalb sei
nes Gebiets hat. Spiegelbildlich ist kein Staat berechtigt, seine eigene Hoheitsgewalt auf dem 
Territorium eines anderen Staates ohne dessen Zustimmung auszuüben. Siehe dazu etwa 
Klinke, Bestimmungsmerkmale, S.  9; Ambos/Poschadel, in: Ambos/König/Rackow (Hrsg.), 
1. HT 1. 1 Rn.  2.

3 BGBl.  2015 II S.  234, 235; 2015 II S.  834.
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Entgegen teilweisen Prognosen einer Bedeutungslosigkeit des Nacheile
instruments für den polizeilichen Alltag4 steigt die Anzahl von Verfolgungen 
über die Oder und die Neiße kontinuierlich5. Alleine im Jahr 2015 wurden 55 
Fälle registriert. Gleichwohl ist der Inhalt bzw. Umfang des Nacheilerechts nach 
wie vor Gegenstand einer Kontroverse zwischen den Polizeibehörden beider 
Staaten. Dabei geht es nicht oder nicht nur um die Erweiterung der bestehenden 
Regelung, sondern um die Klärung der Auslegungsfragen, die sich im Zusam
menhang mit der derzeitigen Normierung der Voraussetzungen einer grenz 
überschreitenden Nacheile und der Befugnisse der nacheilenden Amtsträger 
stellen.6

Es unterliegt keinem Zweifel, dass sowohl die Bedingungen, unter denen die 
Grenze passiert werden darf, als auch die den Beamten obliegenden Pflichten 
und die ihnen zustehenden Befugnisse samt der Art und Weise ihrer Wahrneh
mung im betretenen Nachbarland (im Folgenden auch als „Gebietsstaat“ be
zeichnet) vollkommen klar sein müssen. Denn erstens findet die polizeiliche 
zwischenstaatliche Zusammenarbeit im Spannungsfeld zwischen der nationalen 
Souveränität und der effektiven Bekämpfung transnationaler Kriminalität statt. 
Das Tätigwerden ausländischer Hoheitsträger stellt einen Eingriff in die Ho
heitsrechte des Gebietsstaates dar und muss deshalb in zeitlicher, räumlicher 
und materieller Hinsicht hinreichend bestimmt sein. Zweitens kann der Beamte, 
der die Grenzen des Zulässigen überschreitet, im betretenen Nachbarstaat straf
rechtlich zur Verantwortlichkeit gezogen werden und ist dabei gemäß Art.  42 
SDÜ den Beamten des Gebietsstaates gleichgestellt. Die nebulöse Rechtslage 
kann ihn von der Vornahme einer Tätigkeit abhalten und sich negativ auf den 
Ausgang der Verfolgung auswirken. Die Klarheit darüber, wer, wann und in 
welchem Umfang handlungsbefugt ist, erleichtert schließlich die Durchführung 
der Nacheilemaßnahmen und trägt zu deren erfolgreichem Abschluss bei.

Die bestehenden Abhandlungen zum SDÜ bieten lediglich einen vagen Über
blick über die transnationalen Kooperationsformen oder widmen sich einigen 

4 Kattau, Strafverfolgung, S.  75; Kühne, Kriminalitätsbekämpfung, S.  47; Birzele, in: 
Theobald (Hrsg.), S.  89 (100 f.); vgl. auch Wehner, in: Achermann/Bieber/Epiney/Wehner, 
S.  129 (159); vgl. ferner Liebl, in: Frevel/Asmus (Hrsg.), S.  105 (114), der aus den dargestellten 
Fallzahlen (S.  110–114) den Schluss zieht, „dass die Nacheile ‚viel Prozess und wenig prakti
schen Nutzen‘ gebracht hat“.

5 Ein Rückgang wurde im Jahr 2013 verzeichnet: von 54 auf 33 Maßnahmen. Auch da
mals war also die Zahl der Verfolgungsfahrten keinesfalls marginal. Zu Ursachen siehe 
Buschmann, in: Małolepszy/Soiné/Żurakowska (Hrsg.), S.  211 (215).

6 Dass die Handhabung des Nacheileinstruments noch nicht hinreichend geklärt ist, hat 
die wissenschaftliche Tagung zur deutschpolnischen Zusammenarbeit im Bereich der gren
züberschreitenden Nacheile vom 16.10.2015 bestätigt, siehe hierzu die Beiträge der Ta
gungsteilnehmer in: Małolepszy/Soiné/Żurakowska (Hrsg.).
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wenigen singulären Anwendungsproblemen. Hinzu kommt, dass sich die meis
ten davon auf die – nun überholte – Rechtslage vor der Überführung des Schen
gen-Besitzstandes in das Unionsrecht beziehen und die mit dem Lissaboner 
Vertrag erfolgte Supranationalisierung des Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts, innerhalb dessen die Schengener Nacheileregelung angesiedelt 
wurde, nicht berücksichtigen.

Darüber hinaus können Ausführungen zur Interpretation der Bestimmungen 
des Art.  41 SDÜ ohnehin nur einen begrenzten Ertrag zur Frage der Ausübung 
des Nacheilerechts über die deutschpolnische Grenze mit sich bringen. Denn 
Art.  41 SDÜ setzt der grenzüberschreitenden Nacheile einen nur allgemeinen 
Rechtsrahmen. Seinen Inhalt ergänzen Erklärungen (Abs.  9), in denen jeder 
SchengenStaat die Modalitäten der Ausübung des Nacheilrechts auf seinem 
Territorium durch die Bediensteten der benachbarten Länder festlegt. Auf bila
teralem Wege kann man überdies die Nacheilegrundlagen erweitern und zusätz
liche Durchführungsbestimmungen erlassen (Abs.  10), wovon jeweils unter
schiedlich Gebrauch gemacht worden ist. Schließlich sind die Beamten bei der 
Ausübung der Nacheilebefugnis an das Recht des betretenen Staates gebunden 
(Abs.  5 lit.  a SDÜ). All dies hat zur Folge, dass sich der Inhalt und der Umfang 
des Nacheilerechts im ZweiLänderVerhältnis herauskristallisieren. Eine Ab
handlung, die sich eingehend mit der Problematik polizeilicher Verfolgungen 
über die deutschpolnische Grenze auseinandersetzt, ist hingegen nicht vorhan
den.

Ziel der Arbeit ist es, die bestehenden Auslegungszweifel hinsichtlich der 
Voraussetzungen und der Ausübung des Nacheilerechts auszuräumen. Zugleich 
soll die derzeitige Regelung auf ihre Praktikabilität überprüft werden. Sofern 
im Rahmen der Untersuchung Defizite festgestellt werden, sind konkrete Lö
sungs- bzw. Modifizierungsansätze zu erarbeiten, welche die polizeiliche Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet effektiver machen könnten. 

B. Gegenstand, Methode und Gang der Untersuchung

Gegenstand der Untersuchung sind die Voraussetzungen, unter denen eine in
ländische polizeiliche Verfolgung über die deutschpolnische Grenze hinweg 
fortgeführt werden darf, Pflichten und Befugnisse der nacheilenden Beamten 
im Zusammenhang mit der Nacheile sowie die unmittelbar im Anschluss an das 
Ergreifen des Verfolgten vorgenommenen Maßnahmen der Identitätsfeststel
lung und der vorläufigen Festnahme. 

Den Ausgangspunkt bildet jeweils die Auslegung der Schengener Bestim
mungen. Hinzugezogen werden die Vorschriften des Polizeiabkommens (2014), 
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welche das SDÜ im betreffenden Bereich ergänzen. Zurückgegriffen wird auch 
auf die einschlägigen Regelungen, die in den Kooperationsverträgen Deutsch
lands und Polens mit den anderen Nachbarländern enthalten sind.7 Ihre Berück
sichtigung soll eine komplexere Bewertung der Instrumente, über welche die 
Polizeibeamten bei der Verfolgung über die Oder und die Neiße verfügen, sowie 
Vorschläge de lege ferenda ermöglichen. Schließlich wird der Rechtsrahmen 
der Nacheilebefugnis durch die Heranziehung der innerstaatlichen Vorschriften 
ausgefüllt, die die nacheilenden Beamten bei der Ausübung des Nacheilerechts 
beachten müssen. Analysiert und gegenübergestellt werden die maßgeblichen 
Vorschriften des deutschen und des polnischen Straf und Strafprozessrechts, 
Polizeirechts sowie Straßenverkehrsrechts. Eine rechtsvergleichende Betrach
tungsweise dient vor allem der Feststellung, ob und inwieweit die beiden Rechts
ordnungen in nacheilerelevanten Bereichen voneinander abweichen. Sie ermög
licht es aber auch, diejenigen Probleme zu identifizieren, die auf Systemunter
schiede zurückzuführen sind, und Schlussfolgerungen für die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit zu ziehen.

Zu Beginn der Untersuchung ist ein Blick auf die Entstehung der Schengener 
Nacheileregelung und ihre Überführung ins Unionsrecht zu werfen, um daraus 
Folgerungen für die Auslegung der betreffenden Bestimmungen zu ziehen. Da
nach wird schwerpunktmäßig der Frage nachgegangen, bei welchen Sachverhal
ten eine inländische Verfolgung über die (deutsch-polnische) Grenze hinweg 
fortgesetzt werden darf. Zu untersuchen ist hier u. a., ob die „auslieferungsfähi
ge Straftat“ als eine der Nacheilevoraussetzungen eine Überprüfung der beider
seitigen Strafbarkeit durch die nacheilenden Beamten erfordert und ob die Tat
begehung offensichtlich sein muss oder ob ein (dringender) Tatverdacht genügt. 

7 Abkommen v. 24.10.1995 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großher
zogtum Luxemburg (BGBl.  1996 II S.  1203); Abkommen v. 9.10.1997 zwischen der Bundes
republik Deutschland und der Französischen Republik (BGBl.  1998 II S.  2479, 2480); Ab
kommen v. 27.4.1999 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft (BGBl.  2001 II S.  946); Abkommen v. 27.3.2000 zwischen der Bundes- 
republik Deutschland und dem Königreich Belgien (BGBl.  2002 II S.  1532); Abkommen  
v. 21.3.2001 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark 
(BGBl.  2002 II S.  1536); Abkommen v. 10.11./19.12.2003 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich (BGBl.  2005 II S.  858); Abkommen v. 2.3.2005 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande (BGBl.  2006 
II S.  194); Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Re
publik v. 28.4.2015 (BGBl.  2016 II S.  474, 476); Abkommen zwischen der Republik Polen und 
der Republik Litauen v. 14.3.2006 (Dz. U. 2007 Nr.  177, Pos. 1244); Abkommen zwischen der 
Republik Polen und der Tschechischen Republik v. 21.6.2006 (Dz. U. 2007 Nr.  177, Pos. 
1246); Abkommen zwischen der Republik Polen und der Slowakischen Republik v. 23.3.2004 
(Dz. U. 2006 Nr.  79, Pos. 547) in der durch den Vertrag v. 12.5.2010 geänderten Fassung 
(Dz. U. 2011 Nr.  249, Pos. 1497).
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Besonderes Augenmerk ist ferner auf die Ermittlung des Inhalts der Pflichten, 
die den nacheilenden Beamten gegenüber den Behörden des Gebietsstaates ob
liegen, sowie der Reichweite der den Ersteren eingeräumten Befugnisse und der 
Art und Weise ihrer Ausübung zu legen. Zu klären ist auch, ob und ggf. in wel
chem Umfang die örtlichen Behörden zur Mitwirkung an der Verfolgung ver
pflichtet sind. Des Weiteren wird auf die im Anschluss an die Verfolgung ergrif
fenen Maßnahmen – die Feststellung der Identität und die vorläufige Festnahme – 
eingegangen, die das SDÜ den örtlichen Hoheitsträgern vorbehält. Diese 
Maßnahmen haben nach dem Schengener Konzept den Charakter von Rechts
hilfe, können aber in bestimmten Fällen im Strafverfolgungsinteresse des Ge
bietsstaates vorgenommen werden, was zu Beginn aufgezeigt wird. Danach 
werden die für die Durchführung dieser Maßnahmen einschlägigen deutschen 
und polnischen Bestimmungen im nacheilerelevanten Kontext analysiert. Unter 
die Lupe genommen wird dabei insbesondere die – bereits auf den ersten Blick – 
praxisfremde Befristung der vorläufigen Freiheitsentziehung auf grundsätzlich 
sechs Stunden, die das SDÜ in Bezug auf das Ergreifen eines fremden Staatsan
gehörigen vorsieht. Schließlich werden die wesentlichsten Arbeitsergebnisse 
zusammengefasst.


